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BETREFF IFG -Anfrage 

HIER Rechnungen und Beauftragungen, die sich auf den Transport von Flüchtlingen in den 
Jahren 2015/2016 beziehen

BEZUG Ihre Anfrage vom Freitag, 26. April 2019 13:24 Uhr über fragdenstaat.de

ANLAGEN

Sehr geehrter Herr ████ ,

auf  Ihre  o.a.  Anfrage,  die  zuständigkeitshalber an  mich  weitergeleitet  wurde,teile  ich  Ihnen 

zunächst folgendes mit:

Die bei der Bundespolizeidirektion München vorhandenen Unterlagen werden z.Zt. gesichtet. 

Da die Fahrtnachweishefte der Dienst-Kfz bei den jeweiligen Dienststellen aufbewahrt werden, 

die   für   die damaligen   Transporte   benutzten Dienst-Kfz   aber   z.T.   nicht   mehr zur 

Bundespolizeidirektion   München   gehören, oder   ausgesondert   wurden, muss   hier   erst 

nachrecherchiert werden, welche Fahrzeuge damals benutzt wurden und wem sie mittlerweile 

unterstehen. Dies wird noch einige Zeit in Anspr uch nehmen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn Ihnen anfallende Gebühren erst nach Übersicht über 

den Umfang mitgeteilt werden können. Hierzu wird gegebenenfalls eine gesonderte Mitteilung 

ergehen.

Diese Auskunft ergeht kostenfrei.
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Für weitergehende Auskünfte verweise ich vorsorglich auf den Kostenrahmen des § 10 Absatz 

3 IFG in Verbindung mit der Informationsgebührenverordnung (IFG-GebV). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

 

 

 

Koenes 
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